
BNatSchG).56 Wird eine Windenergieanlage errichtet, kommt
als Ausgleichsmaßnahme zB der Rückbau von mastartigen
vertikalen Beeinträchtigungen bzw. Hochbauten einer be-
stimmten Mindesthöhe in Betracht (gleichartig); eine Ersatz-
maßnahme kann zB in der Anlage neuer Gehölz- und He-
ckenpflanzungen oder anderer, auch nicht-vertikaler Struktu-
ren liegen (gleichwertig).57

Kann ein unvermeidbarer Eingriff weder ausgeglichen noch
ersetzt werden, kommt es für die Zulässigkeit des Vorhabens
darauf an, ob die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege überwiegen oder nicht. Überwiegen die Natur-
schutzbelange, so ist derEingriff unzulässig (§ 15VBNatSchG;
3. Stufe). Überwiegen die mit demEingriff verfolgten Ziele und
kann der Eingriff daher zugelassen werden, so hat der Verursa-
cher für den Eingriff, der unvermeidbar ist und nicht in an-

gemessener Frist ausgeglichen oder ersetztwerden kann, Ersatz
inGeld zu zahlen (§ 15VIBNatSchG; 4. Stufe).

Da Bauvorhaben in der Regel einer Baugenehmigung bedür-
fen, trifft gem. § 17 I BNatSchG die zuständige Baugenehmi-
gungsbehörde die nach § 15 BNatSchG erforderlichen Ent-
scheidungen (insbesondere über Ausgleichs- oder Erset-
zungsmaßnahmen) im Benehmen mit der für Naturschutz
und Landschaftspflege zuständigen Behörde (sog. Hucke-
pack-Verfahren). Ist keine Genehmigung erforderlich, erteilt
die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Be-
hörde die Genehmigung (§ 17 III 1 BNatSchG).

56 Näher BVerwG NVwZ 2025, 346 Rn. 23 ff.; Kahl/Gärditz UmwR, 13. Aufl. 2023,
§ 10 Rn. 55 ff., 59 f.

57 BVerwG NVwZ 2025, 346 Rn. 23 ff.
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& SACHVERHALT

Die Bundesregierung will die Einbürgerung in Deutschland lebender Ausländer so schnell
wie möglich erleichtern. Zu diesem Zweck soll in einem Gesetz zur Änderung des Staats-
angehörigkeitsgesetzes (StAÄndG) die in § 10 I 1 StAG vorgesehene Frist von acht Jahren
auf fünf Jahre verkürzt (Nr. 1) und § 10 I Nr. 4 StAG, der Aufgabe oder Verlust der
ursprünglichen Staatsangehörigkeit zur Voraussetzung einer Einbürgerung macht, gestrichen
werden (Nr. 2).

Da das Vorhaben möglichst schnell umgesetzt werden soll, verabredet die Bundesregierung
mit den sie tragenden Fraktionen im Bundestag, den Gesetzentwurf nicht als Gesetzentwurf
der Regierung, sondern als einen Entwurf „aus der Mitte des Bundestages“ einzubringen. Dies
geschieht absprachegemäß am Freitag, dem 9.2.2024, an dem der Gesetzentwurf sogleich gem.
§ 80 GO-BT dem Innenausschuss überwiesen wird. Dort findet am Montag, dem 12.2.2024,
morgens um 10:00 Uhr eine Sachverständigenanhörung statt, in der lediglich drei von den die
Bundesregierung tragenden Fraktionen nominierte Sachverständige befürwortende schriftliche
Stellungnahmen abgeben; von den Oppositionsfraktionen nominierte Sachverständige äußern
sich wegen fehlender Vorbereitungszeit nur mündlich oder sagen die Einladung wegen der
Kürze der Zeit ab. Am Mittwoch, dem 14.2.2024 – noch bevor die Sachverständigenanhörung
von der Verwaltung des Deutschen Bundestages verschriftlicht werden konnte – berät der
Bundestag den Entwurf in zweiter und dritter Lesung abschließend und beschließt ihn.

Der Bundesrat bemängelt zwar, dass mit dem gewählten Verfahren der sog. Erste Durchgang
nach Art. 76 II 1 GG in problematischer Weise unterlaufen worden sei und dass Nr. 2
StAÄndG verfassungswidrig sei, weil er gegen das „Übereinkommen über die Verringerung
der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern des Europarats“ verstoße;
eine Mehrheit zur Anrufung des Vermittlungsausschusses findet sich jedoch nicht.

Das Bundespräsidialamt soll für den Bundespräsidenten nun die Ausfertigung des StAÄndG
vorbereiten, hat aber sowohl wegen des Verfahrensablaufs als auch wegen des möglichen
Verstoßes des Gesetzes gegen das Europaratsabkommen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
des Gesetzes.

* Der Verfasser ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Postdoc am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie (Prof.
Dr. Peter M. Huber, Bundesverfassungsrichter a.D., Minister a.D.) der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Fallfrage: Darf der Bundespräsident die Ausfertigung des StAÄndG verweigern?

Variante: Der Bundestagsabgeordnete A, der in die Absprachen zwischen Bundesregierung und den sie
tragenden Fraktionen nicht eingebunden war, sieht sich durch die äußerst kurze Beratung des Gesetz-
entwurfs in seinen Rechten verletzt und möchte wissen, was er unternehmen kann, falls der Bundes-
präsident das StAÄndG doch ausfertigen sollte.

Bearbeitungsvermerk: Alle aufgeworfenen Rechtsfragen sind einem umfassenden Gutachten – gege-
benenfalls hilfsgutachterlich – zu erörtern.

Auszug aus dem Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die
Wehrpflicht von Mehrstaatern des Europarats – MehrStaatÜbk:

„Kapitel I – Verringerung von Fällen der Mehrstaatigkeit

Artikel 1

(1) Volljährige Staatsangehörige einer Vertragspartei, die infolge einer ausdrücklichen Willenserklärung
durch Einbürgerung, Option oder Wiedereinbürgerung die Staatsangehörigkeit einer anderen Vertrags-
partei erwerben, verlieren ihre vorherige Staatsangehörigkeit; die Beibehaltung der vorherigen Staats-
angehörigkeit ist ihnen zu versagen.

…“.

& LÖSUNG

AUSGANGSFRAGE: DARF DER BUNDESPRÄSIDENT DIE AUSFERTIGUNG DES STAÄNDG
VERWEIGERN?

Der Bundespräsident darf die Ausfertigung des StAÄndG verweigern, wenn ihm aus Art. 82
I 1 GG ein Prüfungsrecht zukommt und das StAÄndG formell und/oder materiell ver-
fassungswidrig ist.

A. PRÜFUNGSRECHT DES BUNDESPRÄSIDENTEN

Aus Art. 82 I 1 GG und der Verfassungsbindung des Bundespräsidenten (Art. 1 III, 20 III
GG) könnte sich eine Prüfungspflicht und dementsprechend auch ein Prüfungsrecht ergeben
(Huber/Voßkuhle/Brenner, GG, 8. Aufl. 2024, GG Art. 82 Rn. 29; Hauk JA 2017, 93 (94)).
Ein solches Recht kann sich auf die formelle und/oder materielle Verfassungsmäßigkeit des
auszufertigenden Gesetzes beziehen.

I. Bestehen eines formellen Prüfungsrechts

Für ein formelles Prüfungsrecht könnte die Auslegung des Art. 82 GG sprechen. Nach dem
Wortlaut des Art. 82 I 1 GG werden „die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes
zustande gekommenen Gesetze“ vom Bundespräsidenten ausgefertigt. Gemäß Art. 78 GG
kommen die vom Bundestag beschlossenen Gesetze zustande, wenn sie vom (zuständigen)
Gesetzgeber im ordnungsgemäßen Verfahren nach Art. 76 ff. GG beschlossen werden. Neben
dem Wortlaut des Art. 82 I 1 GG und dem systematischen Zusammenhang mit den
Art. 76 ff. GG sprechen auch teleologische Erwägungen für ein formelles Prüfungsrecht.
Wenn nicht zumindest das formell verfassungsgemäße Zustandekommen überprüfbar wäre,
wäre die Mitwirkung des Bundespräsidenten bloßer Formalismus. Sinn und Zweck der Aus-
fertigung ist aber gerade die Einschaltung eines neutralen Dritten, der das Gesetzgebungs-
verfahren insgesamt besser zu überblicken vermag als die an der Gesetzgebung beteiligten
Organe. Der Bundespräsident hat damit die formelle Verfassungsmäßigkeit der auszufer-
tigenden Gesetze zu prüfen und bei formeller Verfassungswidrigkeit die Ausfertigung zu
verweigern (vgl. BVerfGE 34, 9 (23) = NJW 1972, 1943; Huber/Voßkuhle/Brenner, 8. Aufl.
2024, GG Art. 82 Rn. 25; Hauk JA 2017, 93 ff.).

II. Bestehen eines materiellen Prüfungsrechts

Fraglich ist weiter, ob dem Bundespräsidenten auch ein materielles Prüfungsrecht zusteht.

Aus dem Wortlaut des Art. 82 GG kann kein eindeutiger Schluss gezogen werden: Weder
nimmt der Wortlaut eine Beschränkung auf eine formelle Prüfung vor, wenngleich Art. 82
GG nicht zuletzt wegen des systematischen Zusammenhangs mit Art. 78 GG eher auf das
Gesetzgebungsverfahren zu verweisen scheint, noch lässt sich eine Ermächtigung zu einer
materiellen Prüfung unmittelbar erkennen.

Gegen ein materielles Prüfungsrecht könnte das ausschließliche Recht des BVerfG zur Prüfung
der Verfassungsmäßigkeit und der Verwerfung vonGesetzen sprechen, wie es sich insbesonde-

Prüfungsrecht

formelles Prüfungsrecht

materielles Prüfungsrecht
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